
Sonnenblumenreiterpfad

Benützungsbestimmungen gültig ab 23.9.2005

Die Benützung des Sonnenblumenreiterpfades in den Bereichen 

1. Donauübergang Altenwörth

2. Reitweg Tulln Kronau - Neuaigen  und Reit- und Fahrweg Altenwörth 

ist bis auf Weiteres  nicht  möglich – bzw. nur nach direkter Vereinbarung mit den Grundbesitzern; wir ersuchen um Kenntnisnahme.

Bei Benützungswunsch bitte um direkte Kontaktaufnahme mit 

Metternich’sche Forstverwaltung Grafenegg

Grafenegg 10

A-3485 Haitzendorf, 

Tiefenbacher Herbert - Forstmeister 
Tel: +43-2735-22 05 33

Fax: +43-(0)2735-2205-10 
 Email: tiefenbacher@grafenegg.at
und  mit 

Betriebsleitung Donaukraft

Werksgruppe Altenwörth-Greifenstein

A-3435 Zwentendorf 

Tel: +43-2277-2410-0

Fax: +43-2277-2410-46226

für  Donauübergang Altenwörth gilt: :
Die Benutzung der Wege und Straßen unterliegt für Reit- und Gespannfahrveranstaltungen für den von der Pferderegion Tullnerfeld im beiliegenden Revers angeführten Bevollmächtigten, folgenden Bedingungen:

Die Gestattung wird ausschließlich für das Passieren von Pferden in geführten Gruppen in der Zeit von 1 Stunde nach Sonnenaufgang bis 1 Stunde vor Sonnenuntergang erteilt. Im Bereich innerhalb der den Kraftwerksbereich abgrenzenden Schiebetore werden die Pferde nicht geritten sondern ausschließlich geführt. Das Fahren mit Pferdewagen ist nur unter der Bedingung erlaubt, dass die Pferde ausgespannt sind und die Wagen, die über eine funktionierende Bremseinrichtung verfügen müssen, von einer ausreichenden Personenanzahl geschoben bzw. gebremst werden (dabei ist zu beachten, dass im gegenständlichen Bereich eine Steigung des Weges vorliegt). 

Jede Veranstaltung ist mindestens 14 Tage vor ihrer Durchführung unter Angabe eines vom Pferderegion Tullnerfeld bevollmächtigten Verantwortlichen bei der Betriebsleitung des Kraftwerkes Altenwörth anzumelden.

Vor der Durchführung jeder Veranstaltung hat der von der Pferderegion Tullnerfeld nominierte Verantwortliche die in beiliegender Karte dargestellten Wege und Straßen zu begehen und durch Fertigung des beiliegenden Reverses, zu bestätigen, dass ihm und den Veranstaltungsteilnehmern der Zustand der Wege und Straßen bekannt ist und dies bei der Veranstaltung berücksichtigt wird.

Der Revers muss vor Durchführung der Veranstaltung bei der Betriebsleitung des Kraftwerkes Altenwörth eingelangt sein: 

VERBUND Austrian Hydro Power AG

Werksgruppenleitung Untere Donau

Kraftwerk Altenwörth, 3435 Zwentendorf

Tel:      02277/2410/46201, Fax: 02277/2410/46226

E-Mail: SKEUD@verbund.at

Eine Wegehaftung der Austrian Hydro Power AG (AHP) ist somit ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die Pferderegion Tullnerfeld, bzw.  dessen bevollmächtigter Verantwortliche, nimmt zur Kenntnis, dass die gegenständlichen Wege und Straßen auch von Bediensteten der VERBUND Austrian Hydro Power AG  sowie sonstigen Dritten, wie etwa von Jägern, Radfahrern und 

Fußgängern benutzt werden und verpflichtet sich, dies bei den Veranstaltungen zu berücksichtigen und die Veranstaltungsteilnehmer hierüber zu informieren. Der namentlich genannte Verantwortliche haftet während der Veranstaltung für die Sicherheit des erwähnten Personenkreises.


Unmittelbar nach Passieren hat der von der Pferderegion Tullnerfeld Bevollmächtigte die benutzten Wege und Straßen zu begehen und für eine Reinigung von Pferdekot zu sorgen. Sollte dieser Verpflichtung nicht nachgekommen werden, stellt die Pferderegion Tullnerfeld die angefallenen Reinigungskosten dem Bevollmächtigten in Rechnung. 

Der Bevollmächtigte der Pferderegion Tullnerfeld verpflichtet sich, der Donaukraft jeden Schaden, welcher an den beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Donaukraft aus Anlass der Veranstaltungen entstehen sollte, ohne jede Einschränkung voll zu ersetzen.

Wenn aus diesen Anlässen Personen verletzt oder getötet oder das Eigentum dritter Personen beschädigt oder zerstört werden und aus diesem Grunde gegenüber Donaukraft Ersatzansprüche gestellt werden sollten, verpflichtet sich der Bevollmächtigte der Pferderegion Tullnerfeld, die VERBUND Austrian Hydro Power AG, deren Bedienstete und Beauftragte schad- und klaglos zu halten.

Die Pferderegion Tullnerfeld, bzw deren Bevollmächtigter, ist von dieser Haftung lediglich befreit, wenn und insoweit sie nachweist, dass der Schaden durch ein vorsätzliches Handeln oder grobes Verschulden der Donaukraft oder deren Bediensteten verursacht wurde.

Betriebliche Erfordernisse der VERBUND Austrian Hydro Power AG haben in jedem Fall Vorrang. Sollte es aus betrieblichen Gründen notwendig sein, ist VERBUND Austrian Hydro Power AG  auch berechtigt, eine Veranstaltung des Pferderegion Tullnerfeld kurzfristig abzusagen, ohne dass aus diesem Titel von Seiten der Pferderegion Tullnerfeld Ersatzansprüche geltend gemacht werden können. Die Pferderegion Tullnerfeld verpflichtet sich auch, VERBUND Austrian Hydro Power AG gegenüber Forderungen der Veranstaltungsteilnehmer aus diesem Titel schad- und klaglos zu halten.

Die im Bereich des Kraftwerks angebrachten Verbotstafeln  ´Reiten Verboten´ haben für jene Benützer keine Gültigkeit, die sich bei der o.a. Stelle angemeldet haben und somit die diesbez. Bestimmungen anerkennen. 

Beilage:  Revers

Revers Altenwörth

Der Unterzeichnete bestätigt hiermit als Bevollmächtigter der Pferderegion Tullnerfeld, die in der bereitgestellten Karte des Übereinkommens vom  26.November 1998 dargestellten Wege und Strassen  am ___________ beweisgesichert zu haben, über ihren Zustand in Kenntnis zu sein und die Benutzungsbestimmungen des Kraftwerküberganges Altenwörth zur Kenntnis genommen zu haben. 

Eine Wegehaftung der VERBUND Austrian Hydro Power AG ist somit ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die Benutzung wird am ..........................., zwischen   .......... Uhr und ..........Uhr  erfolgen.

                                         (Datum)                                 ( Uhrzeiten) 

Anmerkungen:

Name:________________________ 

Adresse:__________________________________  Tel: ________________

Datum:________________                                        Unterschrift: 

VERBUND Austrian Hydro Power AG

Werksgruppenleitung Untere Donau

Kraftwerk Altenwörth, 

A-3435 Zwentendorf

Tel:    02277/2410-46201, Fax: 02277/2410-46226

Mail: SKEUD@verbund.at

Für weitere Auskünfte bitte um Kontaktaufnahme:

	Rudolf Mrstik

Hamerlingg. 15

3003 Gablitz

Tel:   +43(0)2231-659 58

Fax:  +43(0)2231-659 58 12

Mob: +43(0)676-670 45 01

Mail: rmrstik@aon.at
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